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Amtl iche Bekan ntmachungen
09.07.2008
10.07.2008
11.07.2008

Freitag, den 1 9.09.2008
Sonnabend, den 20.09.2008
Sonntag, den 21.09.2008
Montag, den 22.09.2008
Freitag, den 26.09.2008
Sonnabend, den 27.09.2008
Sonntag, den 28.09.2008

A9 Termine

Termine Stadtrat und
2008
Hauptausschuss
05.08.2008
23.09.2008
28.10.2008
16.12.2008

Anderungen möglichl
Büro des Sfadtrates

9.00 Uhr - 15.00 Uhr
9.00 Uhr -  18.00 Uhr
9.00 Uhr -  12.00 Uhr

von 15.00 bis 01 .00 Uhr
von 10.00 bis 02.00 Uhr
von 10.00 bis 23.00 Uhr
von 10.00 bis 24.00 Uhr

von 14.00 bis 23.00 Uhr-
von 11.00 bis 23.00 Uhr
von 11.00 bis 20.00 Uhr

A Lutherstadt Eisleben

A1 Beschlüsse des Stadtrates der Lutherstadt
Eisleben

Sitzung am 28.05.20O8
Beschl. Nr. 513/289/08
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben ermächtigt die Bürger-
meisterin, einer Vertragsänderung über die Bildung einer Arbeits-
gemeinschaft ,,Luthers Heimat" (Beschl. Stadtrat v. 11.12.2O07,
Beschl. Nr. 3330/233/07) hinsichtlich der Übernahme der finan-
ziellen Anteile des Landkreises Mansfeld-Südhaa durch die betei-
ligten Städte Allstedt, Lutherstadt Eisleben und Sangerhausen, antei-
lig nach Einwohneaahl der Mitgliedsgemeinden zuzustimmen.
Beschluss Nr. 513/290/08
Antrag Herr Lutzmann zum Vermittlungsvorschlag (8 Punkte -

Programm) MLU zur Fusion der MY
,,Einzugsgebiet Eisleben" und ,,Süßer See"
Beschluss Nr. Sl 3/291 /08
Antrag Herr Dr. Yalzzum Vermittlungsvorschlag (8 Punkte - Pro-
gramm) MLU zur Fusion der MV
,,Einzugsgebiet Eisleben" und ,,Süßer See"
Beschluss Nr. 513/29208
Vermittlungsvorschlag (8 Punkte - Programm) MLU zur Fusion
der AZV ,,Einzugsgebiet Eisleben" und ,,Süßer See"

A2 Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse

Hauptausschuss am 1 2.06.2008
Beschluss-Nr.: HAUMLZ1 ßl0g
Grundstücksangelegenheit

A3 Beschlüsse der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Polleben
- keine Beschlüsse
Ortschaftsrat Rothenschirmbach
- keine Beschlüsse
Ortschaftsrat Unterrißdorf
- keine Beschlüsse
Ortschaftsrat Volkstedt
- keine Beschlüsse
Ortschaftsrat Wolferode
- keine Beschlüsse

A4 Satzungen und Entgeltordnungen

A5 Bekanntmachung der Verwaltung

Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Stadt
Lutherstadt Eisleben für die Amtszeit
v. 01.01.2009 - 31.12.2013
in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Luther-
stadt Eisleben und des Landgerichts Halle

Der Stadtrat Lutherstadt Eisleben hat in der Sitzung am 20.05.2008
mit Beschluss-Nr.: 34128'1l08 die Vorschlagsliste zur Wahl der
Schöffinnen und Schöffen für das Amtsgericht Eisleben und das
Landgericht Halle beschlossen.
Die Listen sind gemäß $ 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz
(GVG) in der Zeit vom (X.07. - 11.O7.2Oßzu jedermanns Einsicht
in der Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben im Rechtsamt,Zim-
mer 16, Markt 1 in 06295 Lutherstadt Eisleben zu folgenden
Sprechzeiten aufgelegt:
o4.o7.2008
07.07.2008
08.07.2008

9.00 Uhr - 12.00 Uhr
9.00 Uhr - 15.00 Uhr
9.00 Uhr - 15.00 Uhr

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß S 37 GVG binnen einer
Woche nach Schluss der Auflegung schrifilich oder zu Protokoll
bei der Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben, Rechtsamt, Markt
1, 06295 Lutherstadt Eisleben, Einspruch mit der Begründung
erhoben werden, dass in die Listen Personen aufgenommen wur-
den, die nach den gesetzlichen Vorraussetzungen der $$ 32 bis
34 GVG nicht aufgenommen werden durften oder sollten. Die Vor-
schriften sind der Auflegung beigefügt und können dort einge-
sehen werden.
WaskewiE
Rechtsamt

A8 Bekanntmachungen kommunaler Unternehmen
Marktfestsetzung gemäß $ 69 Gewerbeordnung
Festsetzun gsverf ügun g
Hiermit wird gemäß $ 69 Gewerbeordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22.Februar 1999 (BGBI. I S. 202), mit den
seither erfolgten Anderungen, der 487. Eisleber Wiesenmarkt
als Volksfest im Sinne des S 60b der Gewerbeordnung für die Zeit
vom 19.09. bis 22.09.2008 und vom 26.09. bis 28.09.2008 (Klei-
ne Wiese) festgesetzt.

Es gelten folgende Öffnungszeiten:

-Das Schützenzelt kann am 26.09. und 27.09.2008 (Kleine Wiese)
bis 24.00 Uhr öffnen.
Der Wiesenmarkt findet auf dem Wiesengelände und in der Lin-
denallee statt und umfasst die markierte Fläche des beigefügten
Planes, der Bestandteil dieser Festsetzung ist. Die ,,Kleine Wiese"
findet ausschließlich auf dem Wiesengelände statt.
l. A. Michalski

Hauptausschuss ll. Halbjahr

Stadtrat
02.09.2008
14.10.2008
18.1 1.2008
13.01 .2009
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B Gemeinde Bischofrode D Gemeinde Osterhausen

Bl Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde
Bischofrode am 05.06.2ü)8

Beschluss- Nr.: BlSCH24/29l08
Der Gemeinderat der Gemeinde Bischofrode beschließt:
1.) die Jahreshaushaltsrechnung 2006 der Gemeinde Bischofro-

de zu bestätigen und
2.) dem Bürgermeister die Entlastung für die Haushaltsdurch-

führung des Haushaltsjahres 2006 gemäß S 108 GO LSA zu
erteilen.

Mit der Jahresrechnung wurden folgende Ergebnisse ftir das Haus-
haltsjahr 2006 ermittelt (Angaben in EUR):

Bezeichnung

Dl Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde
Osterhausen am 12.06.2ü)8
Beschluss-Nr.: 94/OSTH/60/20O8
Der Gemeinderat der Gemeinde Osterhausen beschließt die Ande-
rurig des Beschlusses vom 08.07.2004, TOP 12, BV-20O4-10,
Einvernehmen der Gemeinde nach $ 36 BauGB Errichtung einer
Straußenfarm in Satz 2 des Beschlusstextes wie folgt:
Die Straußenfarm soll in der Flur 10; Flurstücke 1/26;50:.53;1t77;
1/78 im Außenbereich errichtet werden, in einer Größe von etwa
80.000 Quadratmetern.
Beschluss-Nr.: S4/OSTH/6 1 | 2O0E
Der Gemeinderat der Gemeinde Osterhausen beschließt die
Befreiung von folgenden Festsetzungen des Bebauungsplanes
Nr. 2 ,,Gartenstraße" der Gemeinde Osterhausen für das Vorha-
ben Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage auf dem Grund-
stück Gemarkung Osterhausen, Flur 1, Flurstücke 144, 145, 146:
- Festsetzung der offenen Bauweise, aber keine Einzelhäuser
- Festsetzung eines Satteldaches mit maximal 0,50 Meter Knie-

stock
- Festsetzung der öffentlichen Erschließungsstraße im Bereich

des Garagenstandoftes
- Festsetzung der Flächen für Garagen, der Pkw-Stellplätze und

Müllplätze
- Festsetzungen zur Grünordnung
Beschluss-Nr: OSTH35/64 2AOB
Der Gemeinderat Osterhausen beschließt die Hebesatzsatzung
für das Gebiet der Gemeinde Osterhausen.
Beschluss-Nr.: OSTH35/6312O8
Der Gemeinderat der Gemeinde Osterhausen stimmt dem
Abschluss des nachfolgenden Gebietsänderungsvertrages zwi-
schen der Lutherstadt Eisleben und der Gemeinde Osterhausen
zu und beauftragt den Bürgermeister mit der Untezeichnung.
Beschluss-Nr.: OSTH35/64/2fi)8
Der Gemeinderat der Gemeinde Osterhausen beschließt die
Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplanes Nr. 1 Gewer-
begebiet Osterhausen zur Dachneigung für das Vorhaben Enich-
tung eines Anbaus als Besprechungsraum auf dem Grundstück
Gemarkung Osterhausen, Flur 8, Flurstü ck 1 / 1 54

D2 Satzungen

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze
für Grund- und Gewerbesteuern der Gemeinde
Osterhausen (Hebesatzsatzungl

Auf der Grundlage des $ 25 Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973
(BGBI.1 S. 965), zuletzl. geändert durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 1. September 2005 (BGBI. I S. 2676), des $ 16 Gewerbe-
steuergesetz vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), in der Form der
letzten Anderung vom 20. Dezember 2007 (BGBI. I S. 3150), der
SS 6, 8 und 44 Abs. 3 Nr. 1 sowie $ 91 Abs. 2 Nr.2 der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBI.
LSA S. 568), zuletä geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
14.Februar2008 (GVBI. LSA S. 40) und der $$ 1 und 2 des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBI. LSA S. 405),
zuletd geändert durch Artikel 11 (GVBI. LSA 698) beschließt der
Gemeinderat Osterhausen in seiner Sitzung am 12.06.2008 fol-
gende Hebesatzsatzung für die Gemeinde Osterhausen.

s l
Hebesätze
Die Hebesätze sind für die Grundsteuern und die Gewerbesteu-
ern wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B

2. Gewerbesteuer

280 v. H.
380 v. H.
2 2 O v . H .

Verwaltungs-
haushalt
in EUR

Vermögens-
haushalt
in EUR

1 .
2.
3.

4.

5.

Soll-Einnahmen
+ neue HER
HER v. Vorjahr
in Abgang ./.
KER v. Vorjahr
in Abgang ./.
Summe ber.
Soll-Einnahmen

479.762,07
0,00

0,00

5.674,03

474.088,04

54.477,52
o,o0

0,00

0,00

54.477,52

6. Soll-Ausgaben
7. + neue HAR
8. HAR v. Vorjahr

in Abgang ./.
9. KAR v. Vorjahr

in Abgang ./.
10. Summe ber.

Soll-Ausgaben

474.088,04
0,00

0,00

0,00

474.088,04

54.477,52
0,00

0,00

0,00

54.477,52

1'1 . etwaiger Unterschied
ber. SE./. ber. SA
(Fehlbetrag) 0,00

Der Beschluss über die Jahreshaushaltsrechnung 2006 der
Gemeinde Bischofrode und die Entlastungserteilung liegt in der
Zeit vom 04.07. bis 14.07.2008 im Rechnungsprüfungsamt der
Stadtverwaltung Luth. Eisleben, Münzstraße 10,06295 Luth. Eis-
leben

0,00

Montag - Mittwoch von

Donnerstag von

Freitag

9.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr
9.öo - 12.00 uhr

13.00 - 17.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

zur Einsichtnahme aus.

gez. lna Franke
Leiterin RPA

Beschluss-Nr.: B!SCH24/30/08
Der Gemeinderat der Gemeinde Bischofrode beschießt die
Gebietsänderungsvereinbarung zwischen der Lutherstadt Eisle-
ben und der Gemeinde Bischofrode.
Beschluss-Nr.: B!SCH24/31 l@
Anderung des Vertrages mit der Mansfelder Hausverwaltung GbR

82 Satzungen

C Gemeinde Hedersleben

Cl Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde
Hedersleben
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s 2
Geltungsdauer
Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2008.

s 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2008 in Kraft.
Osterhausen. den 1 8.06.2008

Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Gemeinde
Osterhausen für die Amtszeit v. 01.01.2ü)9 -

31.12.2013 in den Schöffengerichten
des Amtsgerichts Lutherstadt Eisleben
und des Landgerichts Halle

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 17.04.2008 mit Beschluss-
Nr.: OSTH 34/59/2008 die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffin-
nen und Schöffen für das Amtsgericht Eisleben und das Land-
gericht Halle beschlossen.
Die Listen sind gemäß $ 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz
(GVG) in derZeit vom (X.07. - 11.07.M2u jedermanns Einsicht
in der Stadtvenaraltung Lutherstadt Eisleben im Rechtsaml,Zim-
mer 16, Markt 1 in 06295 Lutherstadt Eisleben zu folgenden
Sprechzeiten aufgelegt:

%uL
Folta
Bürgermeister

E Gemeinde Schmalzerode

El Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde
Schmalzerode am 05.06.2m8

Beschluss-Nr.: SGH M27l6 2t 20ß
Der Gemeinderat beschließt, Herrn Ralf Schrader als Stellvertre
tenden Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Schmalzerode zu
bestätigen und in ein Ehrenbeamtenverhältnis aut Zeit zu beru-
fen. Die Berufung erfolgt für die Dauer von 6 Jahren
Beschluss-Nn SCHM27/63/2008
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmalzerode beschließt den
Gebietsänderungsvertrag zwischen der Lutherstadt Eisleben und
der Gemeinde Schmalzerode.

E2 Satzungen

F Bekanntmachungen derVGem
Lutherstadt Eisleben

Wahlder Schöffinnen und Schöffen der Gemeinde
Hedersleben für die Amtszeit v. 01.01.2009 -
31.12.2013 in den Schöffengerichten des
Amtsgerichts Lutherstadt Eisleben und
des l-andgerichts Halle

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 15.05.2008 mit Beschluss-
Nr.: HED 22/43/2OOB die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffin-
nen und Schöffen für das Amtsgericht Eisleben und das Land-
gericht Halle beschlossen.
Die Listen sind gemäß $ 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz
(GVG) in der Zeit vom (X.07. - 11.O7.M2u jedermanns Einsicht
in der Stadtvenraltung Lutherstadt Eisleben im Rechtsam!, Zim-
mer 16, Markt 1 in 06295 Lutherstadt Eisleben zu folgenden
Sprechzeiten aufgelegt:

04.07.2008
07.07.2008
08.07.2008
09.07.2008
10.07.2008
11.07.2008

9.00 Uhr - 12.00 Uhr
9.00 Uhr - 15.00 Uhr
9.00 Uhr - 15.00 Uhr
9.00 Uhr - 15.00 Uhr
9.00 Uhr - 18.00 Uhr
9.00 Uhr - 12.00 Uhr

Gegen diö Vorschlagsliste kann gemäß S 37 GVG binnen einer
Woche nach Schluss der Auflegung schriftlich oder zu Protokoll
bei der Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben, Reihtsamt, Markt
1, 06295 Lutherstadt Eisleben, Einspruch mit der Begründung
erhoben werden, dass in die Listen Personen aufgenommen wur-
den, die nach den gesetzlichen Vonaussetzungen der $$ 32 bis
34 GVG nicht aufgenommen werden durften oder sollten. Die Vor-
schriften sind der Auflegung beigefügt und können dort einge-
sehen werden.
WaskewiE
Rechtsamt

G Bekanntmachungen anderer Dienststellen
und Zweckverbände
Amt für Landwirtschaft Halfe. den 21.O2.2OO8
Flurneuordnung und Forsten Süd
Sitz: Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels
Postanschrift: PF 1655, 06655 Weißenfels

öffentliche Bekanntmachung

Schlussfeststellung

f m Bodenordnungsverfahren Osterhausen ll, Verf.-Nr. 611/2 10
ML 043 E wird festgestellt, dass die Ausführung nach dem Boden-
ordnungsplan bewirkt ist und dass den Beteiligten keine Ansprü-
che mehr zustehen, die im Bodenordnungsverfahren berück-
sichtigt hätten werden müssen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim
Amt für Landwirtschaft Flurneuordnung und Forsten Süd, Müll-
nerstraße 59. 06667 Weißenfels erhoben werden.

04.07.2008
07.o7.2008
08.07.2008
09.07.2008
10.07.2008
11.07.2008

9.00 Uhr - 12.00 Uhr
9.00 Uhr - 15.00 Uhr
9.00 Uhr - 15.00 Uhr
9.00 Uhr -'15.00 Uhr
9.00 Uhr - 18.00 Uhr
9.00 Uhr - 12.00 Uhr

/ t l
t//- I

ItL?-/

Dr Lüs
SachgebietsleiterGegen die Vorschlagsliste kann gemäß S 37 GVG binnen einer

Woche nach Schluss der Auflegung schriftlich oder zu Protokoll
bei der Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben, Rechtsamt, Markt
1, 06295 Lutherstadt Eisleben, Einspruch mit der Begründung
erhoben werden, dass in die Listen Personen aufgenommen wur-
den, die nach den gesetzlichen Vorraussetzungen der SS 32 bis
34 GVG nicht aufgenommen werden durften oder sollten. Die Vor-
schriften sind der Auflegung beigefügt und können dort einge-
sehen werden.
WaskewiE
Rechtsamt
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